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Haftung – Verletzung der 

Aufsichtspflicht durch 

den Lehrer

2.1.4  Haftung

2.1.4.1  Haftung bei Verletzung der Aufsichtspflicht 

durch den Lehrer

Eine Handlung (Unterlassung) eines pragmatischen 

Bundes- bzw.  Landeslehrers ist bloß dann zu ahn-

den, wenn die Dienstpflichtverletzung dem Leh-

rer vorgeworfen werden kann. Dies ist dann der Fall, 

wenn der Lehrer voll zurechnungsfähig ist, vorsätz-

lich oder fahrlässig gehandelt hat und ihm zugemu-

tet werden konnte, sich rechtmäßig zu verhalten. 

 

Gemäß Amtshaftungsgesetz haften der Bund, die 

Länder, die Bezirke, die Gemeinden, sonstige Körper-

schaften des öffentlichen Rechts und die Träger der 

Sozialversicherung nach den Bestimmungen des 

bürgerlichen Rechts für den Schaden am Vermögen 

oder an der Person, den die als ihre Organe handeln-

den Personen in Vollziehung der Gesetze durch ein 

rechtswidriges Verhalten wem auch immer schuld-

haft zugefügt haben; dem Geschädigten haftet das 

Organ nicht. Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen. 

Hat der Rechtsträger dem Geschädigten aufgrund 

dieses Bundesgesetzes den Schaden ersetzt, so kann 

er von den Personen, die als seine Organe gehandelt 

und die Rechtsverletzung vorsätzlich oder grob fahr-

lässig verübt oder verursacht haben, Rückersatz be-

gehren. Von einem Organ kann aber kein Rückersatz 

wegen einer Handlung begehrt werden, die auf Wei-

sung (Auftrag, Befehl) eines Vorgesetzten erfolgt ist, 

es sei denn, das Organ hätte die Weisung eines offen-

bar unzuständigen Vorgesetzten befolgt oder in Be-

folgung der Weisung gegen strafgesetzliche Vor-

schriften verstoßen. 
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